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Öffentlichkeitsversammlung
Bebauungsplan Entenfang-Süd K13

17.02.2016

Herzlich willkommen!
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Bezirksbürgermeister 
Herrmann-Josef Hüßelbeck

Herzlich willkommen!
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Moderator
Volker Wiebels

Herzlich willkommen!
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1. Thematische Einführung (ca. 20 min.) 
Baudezernent Prof. Vermeulen

2. Diskussion und Fragerunde (ca. 1,5 Std.) 
Moderation: Volker Wiebels

Ablauf der Veranstaltung
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Thematische Einführung 

Baudezernent Prof. Peter Vermeulen



Warum ist die Stadt zum 
Handeln gezwungen?





„Campingplatz Entenfang“

ca. 300 bauliche Anlagen

ca. 550 Einwohner



Worin liegt das Problem ?



1. 
Keine ausreichende 
planungsrechtliche 
Genehmigungsgrundlage für 
die baulichen Anlagen  
vorhanden!

Und: Dauerwohnen nicht 
zulässig!



Entenfang 1960er Jahre

Bebauungsplangebiet 
Entenfang Süd K 5a (1973)



Campingplatz

Bebauungsplan Entenfang Süd K 5a 
von 1973

„Parkwald“

Liegewiese
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Campingplatz



2. 
Das ungeregelte Bauen 
entspricht nicht den 
bauordnungsrechtlichen 
Bestimmungen 
(v.a. 
Brandschutzvorschriften)



Was ist das Ziel der Stadt ?



Entenfang als Erholungs- und 
Freizeitbereich erhalten
-möglichst die entstandenen Bauten 
legalisieren (u.a. zum Schutz des 
Eigentums) 

-Dauerwohnen kann nicht ermöglicht 
werden



Wie will die Stadt vorgehen ?



Rechtsgrundlage für die Genehmigung der baulichen 
Anlagen als Wochenendhäuser schaffen

Bebauungsplan Entenfang Süd   K 13

Bauordnungsrechtliche Hürden für eine Genehmigung 
als Wochenendhaus beseitigen (Gefahrenabwehr!)

Brandschutzkonzept für den gesamten Platz 

Dauerwohnen sozialverträglich über viele Jahre 
gestreckt beenden

Individuelle Regelungen für jeden Einzelfall
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Wie soll der Bebauungsplan 
aussehen ?



Regionaler 
Flächennutzungsplan 
(RFNP)

Sondergebiet Freizeit, 
Erholung und Sport



SO
Wochenendplatz

Neu: Sondergebiet 
gem. § 10 BauNVO
„Wochenendplatz“



Was beinhaltet das 
Brandschutzkonzept ?



Erfüllung der Vorgaben der Camping- und 
Wochenendplatzverordnung (CW-VO NRW)

-Abstände zwischen Gebäuden
-Rettungswege (Feuerwehr)

-Abweichungen sind nur mit 
Brandschutzkonzept möglich

-Der gesamte Bestand wird im Interesse der 
Sicherheit aller Nutzer und Besucher des 
Entenfangs auf Sicherheitsmängel überprüft



Wie ist der Umgang mit dem 
Dauerwohnen geplant ?



2. Bestandsaufnahme aller sozialen, städtebaulichen und baurechtlichen Daten

1. Vorgehen gegen Neuzugänge (ab 01.04.2014) 

- Einmessung (Gebäude, Wege, Abstände)
- Zuordnung der Nutzer zu den jeweiligen Wochenendhäusern
- Erhebung sozialer personenbezogener Daten 
- Anhörung der Betroffenen

3. Erstellung des Brandschutzkonzeptes durch den Betreiber 

 Anhörung / Ordnungsverfügung

5. Konzept-Erstellung zum Umgang mit den Einzelfällen (Altfälle) bezüglich 
Dauerwohnen

 

6. Ordnungsverfügungen zur Aufgabe des Dauerwohnens – Ausschöpfen der 
Möglichkeiten einer personenbezogenen Duldung

4. Umsetzung der abgestimmten Brandschutzmaßnahmen 



Fragerunde und Diskussion



Ihre Ansprechpartner in der 
Stadtverwaltung

Bebauungsplan:

Felix Blasch 
Tel. 0208-455-6130
felix.blasch@muelheim-ruhr.de

Baugenehmigungen: 

Axel Booß 
Tel. 0208-455-6302
axel.booss@muelheim-ruhr.de

Amtsleiter: 

Jürgen Liebich
Tel. 0208-455-6100
juergen.liebich@muelheim-ruhr.de


